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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.03.2026 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

aus dem Stadtgebiet wurde an uns der Hinweis herangetragen, dass die stationäre 

Geschwindigkeitsmessanlage am Hauptfriedhof seit geraumer Zeit in erheblichem Umfang mit 

Aufklebern beklebt sei. Unabhängig von Fragen der konkreten Verkehrsüberwachung stellt sich 

damit die Frage, ob eine städtische Anlage in angemessenen Intervallen kontrolliert, gereinigt und 

in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten wird. Berührt sind damit insbesondere 

Gesichtspunkte der Unterhaltung städtischen Anlagevermögens sowie eines wirtschaftlichen 

Umgangs mit den für Anschaffung, Betrieb und Pflege eingesetzten Mitteln. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Seit wann ist der Stadtverwaltung der Zustand der stationären 

Geschwindigkeitsmessanlage am Hauptfriedhof bekannt und in welchen Intervallen 

erfolgen dort üblicherweise Sichtkontrollen, Reinigungen oder sonstige 

Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Zustands? 

2. Welche konkreten Beeinträchtigungen des ordnungsgemäßen Zustands oder welcher 

zusätzliche Reinigungs-, Kontroll- oder Instandsetzungsaufwand sind der Stadtverwaltung 

im Zusammenhang mit dem festgestellten Zustand der Anlage bekannt geworden? 

3. Welche Maßnahmen wurden oder werden zur Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen 

Zustands ergriffen und welche Kosten sind hierfür bislang entstanden oder zu erwarten? 
Anlagenverzeichnis 

 

 

13.03.2026, gez. i. A. xxxxx  

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion AfD, Herr Mühlmann 
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